
Abnahme der Vermögensauskunft (VAK), Sachpfändungen, Versteigerungen
/ freihändiger Verkauf

Die Abnahme der Vermögensauskunft ist keine Alibimaßnahme, auch wenn das Ergebnis teilweise so betrachtet

wird. Vielmehr dient die VAK zur Vorbereitung und Durchführung weiterer Maßnahmen; insbesondere auch

Sachpfändungsmaßnahmen. Dieses Seminar beinhaltet u.a. die praktische Übung der Abnahme der VAK.

Weiterhin ist ein Schwerpunkt die oftmals missachtete Sachpfändung mit anschließender Versteigerung oder im

Bedarfsfall auch der freihändige Verkauf. Zahlreiche Muster, Tipps und Hinweise sowie eine komplette

Dienstanweisung für die Vollstreckung runden dieses Seminar ab. 

Schwerpunkte

Rechtsgrundlagen der Abnahme der Vermögensauskunft nach Bundes- und Landesrecht

Warum ist die VAK so besonders; oft unterschätzt, wenig geliebt und warum sollte ich die Maßnahme – je

nach Landesrecht – selbst vornehmen; was bringt mir diese Maßnahme?

Die besondere Bestellung der Mitarbeiter – notwendiges Zertifikat – in NRW zwingend

Von der Vorbereitung und Organisation der VAK, über die Ladung, bis hin zur Beantragung eines

Haftbefehls – fallen hier Kosten an, wenn ja, wie hoch sind diese

Wer nimmt die VAK ab: Innen- oder Außendienst = ist das überhaupt eine „echte“ Frage; warum muss

eine andere Vollstreckungsbehörde im Rahmen der Amtshilfe tätig werden

Der Vordruck der Vermögensauskunft – ein besonderes Konstrukt – Gestaltungsmöglichkeiten

Der Termin mit dem Schuldner – was ist zu beachten – / warum zu zweit die VAK abnehmen

Rollenspiel als Übung: – Abnahme der VAK mit anschließender gemeinsamer Auswertung

Die zwingende Niederschrift und Abgabe der eidesstattlichen Versicherung

Die wiederholte Abnahme der VAK – auch innerhalb der Sperrfrist – Beispiele, Urteile

Die Eintragung des Schuldners in das Schuldnerverzeichnis – das Fegefeuer der Vollstreckung

Falsche Angaben des Schuldners: Strafanzeige oder nicht? – Sinn, Zweck und Signalwirkung

Die Vollstreckung des Haftbefehls – Kombi-Auftrag oder nicht?

Was ist pfändbar, was nicht. Was lohnt sich zu pfänden, wo ist ein Erlös zu erzielen; ergebnisorientiertes

Arbeiten bringt Erfolg

Wo und wie lagere ich Pfandgegenstände, wo werden Fahrzeuge aufbewahrt

Die Schätzung der Pfandgegenstände – Lösungsvorschläge zur Reduzierung von Kosten

Die Pfändung von Fahrzeugen unter dem Gesichtspunkt der Versteigerung

Die beiden Versteigerungsportale

Was passiert, wenn der Schuldner Pfandsachen auslösen möchte

Der freihändige Verkauf – wann, wie und warum-; was ist zwingend zu beachten, wo lauern hier Gefahren

– bzw…gibt es diese überhaupt?

Zahlreiche Tipps, Hinweise und Urteile runden dieses umfängliche Gesamtthema ab   

         Es wird bestätigt, dass mit Ableistung der o.a. Fortbildungsveranstaltung die besonderen Voraussetzungen der

Vorschriften der Verwaltungsvorschriften

BITEG



          zum VwVG NRW, Ziffern: 5.2.3.1 für die Durchführung des e. V.- Verfahrens durch die               

         Vollstreckungsbehörde vorliegen ( § 5 a VwVG NRW auf die Anwendung des § 284 AO und ergänzend auf § 27 Abs. 4 und

5 VwVfG NRW). 

Preis

470.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Herr Udo Mühlenhaus besitzt über 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kasse, Vollstreckung, Steueramt,

davon 8 Jahre in Beeskow. Er ist BITEG-Dozent seit 1997.

Seminarteilnehmende

Kassen/Finanzbuchhaltungen und Vollstreckungsbehörden der Gemeinden, Städte und Kreise sowie

Zweckverbände die nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen die Vermögensauskunft abnehmen dürfen;

Rechnungsprüfungsämter

Ort und Datum

EEZ – ENERGIE ERLEBNIS ZENTRUM Ostfriesland, Osterbusch 2, 26607, Aurich

27-01-2026 - 29-01-2026 (09:00 - 16:00 Uhr)
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